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ir. XI. §. IZ. so gar / daß bißweilen ihre Güter/ wann sie Lsil. 2.0.8). n. 18. Ob aber dieses sich ebenmässtgalso
vielleicht zum Haushalten untüchtig / zu diesem End 5equc- verhalte / wann der Mann durch seine eigene Schuld um
ttriret / und einem andern Unpartheyschen eingehändiget das Semige gekommen/ davon besihe l?err. /vlAI-r.
werden/ damit aus denselben die Nahrungs-Mittel desto Lcruv. Lx. zo. ckcs. 7z. lic. O. n. 12. -n än.
füglicher gehoben werden mögen / gleichwie bezeuget ^när.

Das VII. Zapitel.
Bon derer Eltern PfliZten / die sie ihren Kindern

insgemein schuldig sind.
Inhalt. ' selbst / darein sie ihren Pflegs-Kindern vätterlich vorzuste¬

hen/ von GOtt und ihren Obern gesetzt sind/ denen sie
h. r; Der Hauptzweck des Chtstandes /die Erzielung und Trjit- ihre Treu auch selbst angelobt / zu vatterlicher Vorsorge

Unt-ch.zlruilq. H.7. Sorge für Ihre Gesundheit. H.8. Anfüh. ge/arme/ oder fürnehme reiche Leute seyn. Denn ob

rung zu einer gewissen Lebens Art. h. 9. Beorderung zum Ehe. man schon jene Heringe arme Eltern aus Noth zu ge-

undStraffe an den Kindern. 15.16.17. iz. Reguln/so hier« pflichtetachtenmögte/ damit/ weil sie ihnen keine/ oder
be» IN acht zu Iicbmen. doch nur kleine Mittel sich zu nähren hinterlassen konnten/

- ^ sie deßwegen ihre Kinder etwas lernen lassen müsten/daß
. sie ihr Brod gewinnen könten: So sollen doch fürnehme

' Iß hieher haben wir den Haus -- Vatter in reich« Eltern so wol als jene zu allen hiernächst folgen-
' der Gesellschafft mit seinem Weibe und den Elterlichen Pflichten sich verbunden achten: Indem«

dem Wechsel-Gebühren betrachtet. Der ihre Kinder nicht besser als jener von Natur / sich auch da,
Haupt-Zweck aber des Ebe - Standes ist her selbst so wenig als jene ziehen können: Ja so bald sie sich
vermöge Göttlicher Snsstung die Erzie- reich zu seyn mercken/ viel ftecher und muthwilliger sind;
lung der Kinder/ womit ChristlicheEhe- und sovielfürnekmer sie vor jenen sind / auch so viel mehr

Leute nicht allein das menschliche Geschlecht erhalten Schadens und Unglücks in der Welt anrichten können,
und die Welt mir Leuten füllen / sondern vornemlich die §.z. Die erste Pflicht/ die Eltern ihren Kindern schul-
Kirche GOttes mit Christen mehren / und folglich nach- dig sind / ist die wahre Gottseligkeit / welche verwahre
mals den Himmel bauen sollen. Daesdenn Christlichen Grund »st/woraufalles/ was Eltern den Kindern schul-
Eltern in ihrer an sich mühesamen Haushaltung die aller- dig seynd / beruhen muß. Diese sollen sie nicht allein durch
süsseste Vergnügung geben kan / so sie von ihrem Fleisch gottselige Ermahnungen / sondern zuförderst mir >h,
und Blut (denn änderst sollen sie ihre Kinder nicht anse- ren eigenen Exempel /so gleich in den ersten Iahren ihrer
hen) die Hoffnung schöpften / daß solche in ihren Kindern zarten Kindheit in sie drucken / und hiebey so viel sorsalti-
ihren GOtt hie und dermaleinsdort in der himmlischen gern Fleiß anwenden/ so viel mehr die Kinder in solchen
Glori preisen / dabey auch zugleich ihre Sterblichkeit in Jah:en um sie sind/und solcher Umgang den kräfftig sten
denenselbenverewigen/ und künfftigin denenselben wieder- Eindruck in die zarten Gemüther / die einem Wachs
gebohren werden können. Weil es nun hiezu nicht genug gleich seynd / zu geben vermag. Es ist einmal der Jugend
ist / daß Eheleute ihren Kindern im Segen GOttes ihr an ihren gutem Exempel/ als welches denen Vermahnun«
Leben und Wesen gegeben/ und zu Eltern geworden sind/ gen erst den rechten Nachdruck geben muß/am meisten ge-
fondern auch ihr Amk in Erziehung derselben / als der legen. Da hingegen an denen Kindern/die an ihren Eltern
theuresten Pfänder Göttlichen ParadijlschenSegens/ das ärgerliche Leben / wie sie sich zum Exempel selbst in den
denen in der gantzen Haushaltung an Würden keine Klei- Haaren ligen / sich zancken und schmeissen/fluchen/ fauffen/
nodien zu vergleichen / vatter - und mütterlich anwenden und andere Boßheiten/ sehen / und dabey auf die Gedan-
sollen/ so erfordert auch hiebey die unvermeidliche Noth/ cken gerathen / daß es den Eltern selbst um GOtt nicht
dasi so wol denen Eltern als Kindern ihre und sonderlich zu thun seyn müsse / mir blossen Vermahnungen
Wechsel-Gebühren vor Augen gestellet/ und sie auch in die- selten was rechtschaffenes ausgerichtet wird: Vielmehr
sem höchsi-wichtigenStück zur Haushaltung vorbereitet aber / weil sie dabey auf die Gedancken gerathen müssen/
werden mögen. es sey mit allen / was die Eltern in der Gottseligkeit mit

§. 2. Wir legen aber hiebey voran zum Grunde/daß/ ihnen vornehmen / nur eine Comödie und rario ttarüs, in-
ob wir schon die natürliche Eltern / leibliche Väeeer dem sie dasjenige/ worzu sie von ihnen angetrieben wer-
vnd Mütter zum fördersten hie verstehen/ wir gleichwol den/ selbst nicht thäten / und es daher wahrhafftig selbst
diejenige/ die einiger Massen der Eltern Stelle vertrete nicht glauben müsten: So wird der Saame des ^ikeilmi
een hiemii nicht ausgeschlossen haben wollen / daß zugleich und Gortes-vcrgeßener Ruchlosigkeit solcher Gestaltauch StieftEltern und Vormünder« ihre Pflichten/ so tieffin sie gestreuet/ daß ihnen aussolcher Gottlosigkeit/
die sie ihren Sticftund Pflegekindern schuldig sind/ wie es die betrübte Erfahrung gibt / offt ihr Lebenlang
hie nicht sollen finden können. Denn wozu natürliche El- nicht mehr zu helffen ist. Wobey die Gefahr noch viel ge,
lern die Natur felbsten antreibt / dazu soll einen jedweden jährlicher wird/ wo Eltern ihre Kinder noch über diß / so
Srief-Vatrer oder Mutter / die eheliche Pflicht verbin- gar mit Worten zu Sünden anreihen und weisen /und ih-
den / in w elcher sie mit des Sties-Kindes natürlichen über- nen die Laster / als waren sie Tugenden / anpreisen; Z.E.
bliebenen Vatter oder Mutter ein Fleisch geworden / und Sie solten sich nichts nehmen / und von niemand unrecht
deßwegen demselben gleiche Treu beweisen sollen / als wa- thun lassen/sondern sich tapffer wehren / widerschelten/ und
re es ein rechtes Kind. Vormunderen aber soll ihr Amt sich herum schmeißen / um damit zu zeigen / daß sie keine

feige
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feige Memen und verzagte Tropffen / sondern als rapffere
Leute gehalten werden mögten: Auch noch wol dabey ihr
eigen Exempel / daß sie es in ihrer Jugend auch also ge¬
macht/ und dabey noch diese und jene Thaten vollbracht
hätten/ vorzustellen keinen Scheu tragen.

§.4. AusdiesemGrundesoll die andere Pflicht der
Eltern stehen/ nach deren sie ihre Kinder zu lieden schul¬
dig sind. Womit wir aber nicht nur die allgemeine die ein
jeder seinem Nächsten schuldig ist/ sondern eine viel ge->

nauere L.iebe verstehen / darinn sie ihre Kinder als ihr ei¬
gen Fleisch und Blut/ oder als einen Theil ihrer selbst/ in
denen sie auch nach dem Tod leben / lieben sollen. Diese
Liebe ist denen Eltern von GQtt in der Natur selbst ein¬
gepflanzet/ so gar/daß man auch deroselben Fußstapf¬
fett und Bilder/ in den unvernünffrigen und grimmigsten
Thieren wahr nimmt / und daher die Natur selbst in denen
Eltern getilget/ oder dochgar verwildert seyn muß/ die ih¬
re Kinder umbringen / oder auch da ihnen GOtt deren
mehrere beschehret / sich über solche Geschencke beschwe¬
ren / und ihnen wokzar den Tod wünschen ; aber dabey
ihre kleb-Vergessenheit/ Unglauben / Mißtrauen
»nd Undankbarkeit gegen GOtt/ verrathen / und sich
zugleich des Elterlichen Namens unwürdig machen. Nach¬
dem aber die natürliche Liebe / wegen der allgemeinenVer-
derbnus der Natur / nie so rein ist/ daß ihr nicht vielerlei)
unordentliche sündliche Absichten ankleben solten; so muß
sie durch das Christenthum hievon gereiniget / und in rech¬
te Ordnung gestellet werden/daß sie nicht mehr eine blosse
natürliche/ viel weniger eine fleischliche / sondern eine

Christliche L.iebe heissen möge. Wie nun Eltern wissen/
daß ihre Kinder neben dem L.eide auch eine unsterbliche
Seele haben / die so wol der Verdamnus als Seeligkeit
fähigist / also soll auch ihre Liebe nicht bloß nnd hauptsäch¬
lich dahin gewandt seyn/daß sie nur ihr zeitliches Glück in
der Weltfinden/und darinnen zu grossen Leuten werden
mögen / dann also lieben ungläubige Heyden ihre Kinder
eben so wol auch : Sondern sollen fürnehmlich dahin sorg-
fältiglich bedacht seyn / wie sie rechtschaffene Christen
und zur rechten wahren zeitlichen und zugleich ewigen
Wohlfahrt solcher Massen gebracht werden mögen. Dar,
um es vielmehr eine Assen->L.iet?e und thörichte Zunei¬

gung ist/ die in der That eher ein Haß/ als wahre Ä.iebe
heissen soll / wo Eltern sich an ihren Kindern allerley Lasier
und Untugendengefallen / und ihren eigenen Sinn und
Willen darinnen so erstarren und erstarrten lassen / daß sie
hernach/weil ihre Boßheir solcher Gestalt stärcker als ihre
vatterliche Gewalt geworden ist / kaum etwas gutes an ih¬
nen mehr auszurichten vermögen.

§.s.Aus der Liebe fliesser drittens die Auferziehung/
welche wir denen Eltern in denen unterschiedlichen / hie
nächstfolgenden Stücken zu ihren Betracht-und Übun¬
gen vorstellen. Weilen dann die Kinder durch ihre Eltern
ihren Leib und Seele und mit denenselben ihr Leben von
GOtt erlanget/ so sind sie ihnen auch solches Ä.eben nach
allen ihren Vermögen zu erhalten schuldig. Erstlich sind
sie ihnen die Nahrung nach allen Vermögen so lange zu
verschaffen schuldig / als lange sie noch mit ihrer Arbeit
selbst nichts verdienen können. Hiezu treibt sie die Natur
selbst an /wie man denn an denen unvernünfftigen Thieren
und Vögeln sihet/ daß sie ihre Jungen / ehe sie sich selbst
nähren können / ohne die äusserste Noth nicht verlassen;
sondern mit ihrer Milch aussäugen/ odersonsten ihrer Art
gemäß ihre Nahrung ihnen zu schaffen keine Sorge spa¬
ren. Hiebey mögen nun die Mütter selbst bedencken / obs
ihrer natürlichen Liebe und Mutter-Pflicht gemäß sey/
wann sie ihren Kindern ohne Noth (dann die augenschein¬
liche Noth ihr auch hierinn kein Gesetz geben lasset) die

mütterliche Nahrung/ die ihnen von GOtt durch die Na¬
tur hiezu gegeben/ und deren ihre frucht im Vkttter Leibe
gewohnt ist/ aus einer blossen Zärtlichkeit / um keine Be¬
schwerde mit ihnen zu haben / hingegen ihrer Gemachlich-
rea im Schlaffen / und derer Ergötzlichkeitenbey Gesell¬
schaffren zum Spielen und andern Kurtzweilen und unnü-
zen Zeit-Verlierungen desto ungehinderter abwarten zu
können/vorenthalten/ nicht änderst als ob ihr die Brüste
bloß zur Zierde / nicht aber zur Unterhaltung ihres Kindes
von GOtt in der Natur gegeben wären: An ihrer statt
aber sie durch Saugammen/ die mehrmals und gemeinig¬
lich steche unzüchtige und offt dabey ungesunde Dirnen
sind / auffäugen lassen: Damit aber nicht allein einen Theil
ihrer kindlichen Liebe gegen sich / und zwar so viel als sie den
Saugammen davon zu wenden/ zur verdienten Straff ih¬
rer Harrsinnigkeit als nur halbe Mütter verlieren ; son¬
dern auch die Kinder so manche böse Unart und zugleich
unheilsame Kranckheiten von denenselben annehmen / und
mit der Milch in ihre Narur verwandeln / welches zusamt
der Gefahr / die auf solche unnatürliche Ausdorrung der
Milch zu folgen / und offtin Erhart-und Entzündungen/
Gefchwär-und Krebs - Schäden auszuschlagen pflegen/
auf solcher Mütter unverantwortliche Verantwortung
nothwendig ankommen muß. Wo aber eine Mutter
Kranckheit oder anderer Zufalle wegen ihr Kind selbst nicht
stillen könnte / somüste sie sich entweder beyzeiten und vor¬
an um eine gesunde und Christliche Säugamme bewer¬
ben/und deßwegen/ so es immer möglich / lieber ein ehrli¬
ches Eheweib/ als eine ledige leichtfertige Dirne dazu ge¬
brauchen ; oder in Ermanglung derselben / (welches auch
der Edle Hen von Helmont im Tractat cle orm m-^ici-
r>X der Gesundbeit des Kindes weit dienlicher als Sie
Milch hält) durch eine aus Semmel/Bier / Honig oder
Zucker/ abgekochte Nahrung aufziehen: Deren Bereitung
wirunten an ihrem Ort/ dawirvon der Artzney handeln/
beschreiben werden.

§. 6. Nachmalen liget den Eltern ob / daß sie denen
Kindern ihre nsthdürsftige Unterhaltung an Rlei-
düng / und was sonst hieher gehöret/ so lange verschaffen/
biß sie erwachst» sind/und so viel / damit sie sich selbst er¬
halten mögen / gelernet haben. Wann wir aber dißfalls
nur von nothdurffriger Unterhaltung reden/so wider¬
rathen und warnen wir hiemit zugleich vor den schädlichen
Mißbrauch vieler Eltern / die ihre Kinder zu niedlichen
ZSißlein und kostbaren Rleidern zu ihrem augenschein¬
lichen Schaden angewöhnen / auch ihnen hiezu noch Geld
nach deren eigenen Gefallen / nicht viel besser / als mit ei¬
nem fcharffen spitzigen Messer damit zu ihrem Verderben
umzugehen/in die Hände-lassen. Dieser Pflicht nach sind
Eltern schuldig// daß sie in der Haushaltung nichts lidcrli-
cher Weile verthun/ sondern alleszu rathe halten/ fleis¬
sig arbeiten/ und ihres Beruffs abwarten/ damit sie ihren
Kindern ein Stück Brods erwerben / und so viel ersparen
mögen / davon sie auch ausden Fall/ da sie ihnen frübzeitig
absterben / und sie als kleine unerzogene Waisen hinterlas¬
sen solten / ehrlich können erzogen werden / und andern zu
keiner Last vor den Thüren betteln / oder auch denen Ar¬
men-Häusern zu ihrer eigenen Schande im Grabe / heim¬
gehen müssen. Doch sollen sie deßwegen Armen das Ihri¬
ge von dem Ihrigen zu geben nicht unterlassen / viel weni¬
ger bey Geiy und Unrecht ihren Kindern viel Guts
zusammen scharren / welches ihnen doch wegen des dar¬
an hafftendenFuchs entweder unter denHanden zerrinnen/
oder aber eine Gelegenheit und Ursach zu mancherley Un¬
glück in der Welt werden müste.

§.7. Nachdem auch gesunde Kinder / die ohne Ge¬
brechen gebohren werden / dastheureste Kleinod sind / das

Eltern
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Altern in ihrer Ehe von GOtt haben können / so sind sie sie nur aus kindischer Unbesonnenheit der Eltern Rath
denenselben ferner schuldig / daß sie auf ihre Gesundheit und Willen sich widersetzen wolten: Als wann sie zum Ex-
forgsaltig acht haben / damit sie nicht aus Mangel der empel ihre Kinder / die nicht mir Kopf- sondern Hand - Ar-
Warte zu gebrechlichen Menschen und armstllgen betten ihr Brod zu verdienen tüchtig waren / auch keinen
Arüppeln werden müssen/ die hernach ohne Wehemuth rechten Trieb zu Studirn haben/gleichwol zum Studirm
und Seufzen dißfalls an ihre Eltern ihr Lebenlang nicht halten / undkurtzum gelehrte ansehnliche Leute aus ihnen
gedencken können. Weils aber der Eltern Zustand/aller- erzwingen wollen: Darüber aber nicht allein ihre Kinder
meist in weitlaufftiger Haushaltung und grösserer Zahl der selbst/sondern auch andere Leute samt ihnen aufchr Leben-
Kinder/ kaum zulassen wird/daß sie dißfalls auf alles selbst lang verdorben sind / auch wolgar einem gantzen gemei«
Achtung geben können/so sollen sie ihnen sorgfaltige War- nen Wesen ein Schade daraus zuwächst / wann bey der
terinnen bestellen / die sie in acht nehmen / daß sie nicht et- Menge solcher Halbgelehrten offr rechtschaffene gelebrt«
wan durch schwere Fälle höckericht oder sonst gebrech- Leute verdrengt werden/ daß sie darüber zu keiner Beför,
lich/oder auch am Haupte darüber blöde werden. Sie derunggelangen können. Dieser Fehler kommt meisten«
sollen nach Vermögen verhüten / daßsienichtmit unge- theils daher / daß solche Eltern ihre Kinder alsdann am
funden oder überflüssigen Essen/unzeitigenObst/nächt- besten versorgt zu seyn meinen/wann sie nur zu einerLebens«
lichen und unmassigen Trincken ihre Gesundheit selbst ver- Art / dabey sie ihre Ehre und müffge Tage haben könten/
derben/ und bey solcher Unordnung/ sich an ein unordiges erzogen würden; dabey aber weder ihrer Kinder / noch de-
Wesen und Völlerey zu gewöhnen Gelegenheit nehmen, rer Bestes / denen sie dermaleins vorstehen sollen / wie sie
Hingegen sollen sie zu guter Ordnung / daß sie sich zu or- billig solten bedencken ; sondern bloß ihre eigene Einbil,
denrlichen Zeiten anziehen/ waschen/kämmen/undsonsten dungundKepuc-uonvor der Welt ihnen zur Regul hier¬
sauber und reinlich halten / bey Zeiten angewöhnet wer- innen vorstellen. Als geschiehets / daß grosse Leute in der
den. Wann sie i?ranck werden/sollen sie ihrer nach allem Welt/ die es auf k-pu»rion legen/und ihre Kinder zur
Vermögen treulich pflegen/ und ihnen bey rechter Zeit/ K-puc-rion auferziehen wollen / sich des ideologischen
ehe die Kranckbeit unheilbar wird / heilsame Aryneyen 5mäii schämen / daran sie zwar auch soweit nicht unrecht
verschaffen. Die nun ihrer Kinder in diesem Srück wenig thun / weil sie Ehre/ Pracht und Ansehen vor der Welt/
achten / und die Gesundheit / die ihnen GOtt gegeben / li- die sie suchen/dabey nicht finden mogten. Woher kommts
derlich verwahrlosen / auch sie in Kranckheiten wie die hinwiederum / daß Privatleute / allermeist die Mittel
Hunde ohne Pflege und Artzney ligen lassen / und gerne darzuhaben/ihre Kinder / die zu einem ehrlichen Hand,
kerben sehen: Solche mögen rechte Raven-»xiltern keis- werck am tüchtigsten waren/ zu solchem oder einem andern
en / die auch so gar die natürliche Liebe in sich getilget/ und 5ruäio durchaus ziehen wollen / als daß sie sich eines ehrli-
ich in solcher Unbarmhertzigkeit arger als grimmige Thie- chen Handwercksschämen / und die Arbeit dabey scheuen?

re gemacht haben. ^ die man aber mit allem Recht fragen mögte: Ob sie sich
§. 8. Dieweil es auch Göttlicher Ordnung gemäß denn nicht auch ihres Heylandes deßwegen / weil er ein

ist/ daß ein jedweder Mensch in einem gewissen Beruft sei- Zimmermann hiesse / und das Zimmer-Handwerck gantz
ne Lebens-Art führen/ und in demselben von seiner Arbeit vermuthlich biß an sein dreystigstes Jahr/ da sein Predigt¬
sich nähren solle / so erfordert der Eltern Schuldigkeit Amtangieng/triebe/fchämeten?
hiebey / daß sie ihre Kinder etwas redliches und rechen §. 9. Hie mag noch zuletzt diejenige Pflicht ihre Stel,
schaffenes lernen lassen / davon sie sich dermaleins er- lefinden/ nach welcher Eltern/ eheste ihre Erziehung vö^
nähren / und in einen gewissen GOtt aber dabey gefalli- lig beschließen/ und die Kinder aus iyrem Hause lassen/ da,
aen Berufs und Stande dem Nächsten dienen können, hin bedacht seyn sollen / daß sie diejenige / die ihre Jahr«
Weil wir aber von einem Gott-gefälligen Beruffe hie re- erreicht haben/ und zu Heuraeken sich tüchtig und ge,
den / so wollen alle Christliche Eltern gewarnet seyn / daß neigt befinden / mit einem anständigen tLhegenossen
sie ihren Kindern keine Lebens-Art weder selbst wählen/ berathen und dabey nach Standes Gebühr/ihrem Vtt-
noch ihnen selbst sich zu wählen gestatten/ dieansichjünd-mögen gemäß/ mit einer Aussteur ausfertigen mögen.
U'ch / dem Nächsten abernicht allein kin Nuy sondern ZSerathe deine Tochter / ist Sirachs Rath in seinem
gar allerdings schädlich ist/ und bloß zu lauter unnützen Haus-Buch capF. zs. so hast du ein groß lverck ae-
Seit-Verderb / und eitler Ä.ust getrieben wird. Unter tkan/ und gib sie einem vernünfftigen Manne. Wie
welcher kubric alle Gauckler/ St il Tänyer/ Taschen? nötbig und rathsam dieses dem Vatter selbst seye / solches
Spieler und solche Tomödianten / so von Comödien gibt er ihm an einem andern Ort cap. 47. in diesen zu be,
I>rofess>on machen/und solche nickt zu Aufmunterungund dencken; lveil eine Tochter die nocy unberarhen ist/
Übung der Jugend / sondern bloß zu eiteler Lust und He- demVattervielVOachens macht/und das Sorgen
gung fleischlicher Lüste anstellen/ u. d. g. ihre eigene Stelle für sie / ihm viel Scblaffs nimmt. Es sollen sich aber
mit allem Rechte finden mögen. Es sollen aber Elrern/ die Eltern hierbey der Aachen weder zu viel noch zu we/
wann sie nun ihre Kinder zu einer gewissen Lebens-Art an- nig zu thun wol bedächtlich hüten. Diejenige thun zu
führen wollen / nicht so wol ihren eigenen Sinn und viel / die ihre Kinder offt aus fleischlichenAbsichten/schon
kvilltühr / als vielmehr die Göttliche Regierung und in der Wiegen/ oder so sie nun erwachsen/ an gewisse Per-
der Rinder . Tüchtigkeit zu etwas / die Regul ihrer sonen wider ihren Willenverloben / undnachmals solche
Wahl seyn lassen. Sie haben aber dasjenige als einen Ehe-Gelübd/zu vollziehen zwingen wollen: Aber hierdurch
Göttlichen Beruffund VOinck bey ihnen anzusehen/ ihrer vätterlichen Gewalt/als die ihnen nicht zum Verdeo
wozu ihnen GOtt Gaben und genügsame Stärcke ge- ben und Tyrannei) überdie Kinder/ sondern zu deren Be¬
gaben/und ihre Kinder selbst L.ust undTrieb in sich finden; sten von GOtt verliehen ist / eigenmächtig mißbrauchen:
so sich noch über diß eine Gelegenheitdas Vorhaben ins Denn weil zum Freyen ein fteye r Wille gehöret / so wollen
Merck zu setzen dabey zeiget / so ist der Beruff hiezu noch sich die Gemüther in der Neigung einmal nicht zwingen
desto kenntlicher / und die Gefahr zu fehlen geringer. Hier- lassemDaher auch Eltern nach ihrem blossen eigenen S>nn
aus ist offenbar/ daß diejenige Eltern / die ihre Kinder zu hie zu verfahren / sich keine Gewalt nehmen sollen/welches
etwas gewisses zwingen wollen / dazu sie weder Lust noch gemeiniglicheinen unglücklichen und offt zugleich betrüb-
genügsame Gaben haben/ weit fehlen ; es wäre dann/ daß ten Ausschlag ju nehmen pflegt. Anderer Seits aber thu»
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^ 6llem ,u wenig / die ihre Kinder / wenn sie nun er- tragen helffen / mit Red und Antwort vertttten/und nach-

Ä, / an statt des Gesindes gebrauchen / und bloß um mals als Bürgen / ihre Paten pfettern/ Osten / odee

?I-iäenen Vortheils willen/ den sie von ihnen gemessen/ Göttichen / wie mans unterschiedlich zu nennen pfleget/

Geleqenbeiren / die sich zeigen / bloß deßwegen zu dem Verspruch / den sie bey der Tausse an ihrer statt ge-

-Ui^m/weil sie ihres Dienstes entbehren / und sie thaN/ anhalte«/ vornemlich aber auf den Fall/ da ihnett

! lm? emerAussteuer abfertigen müssen: welche Un- ihre Eltern sterben solten/ als Mitvättere ( wie sie dankt

i aber ebenfalls ein so offenbahrer grober Miß- deßwegen Lompatres und Gevattern heißen) in dem

^ Ä varccrlicher Gewalt ist/ daß auch vernunssrige Hey- wahren Erkantnuß Christi erziehen sollen. So sollen

k-nÄweaen eine Lonttimrion oder Verordnung / zur Christliche Eltern bey dieser Wahl auf solche Personen

A Äning und Einhalt solcher Licentz dieses Inhalts dencken/von denen sie dieHoffnungschöpffen können/daß

!bt baben » Welche Eltern ihre Kinder in ihrer Ge- sie ihr Ambt nach ihrem Tode an ihren Kindern getreulich

^ ?baben / und sie nicht zu rechter Zeit zur Ehe aussteu- ausrichten wurden. Daher sie keine un - oder irr--g!au-

" «der das Ehe - Geld nicht geben wollen / dieselbe El- big- / ärgerliche / sondern ihres Glaubens-verwand-

sollen Inhalts der Ordnung und Befehl der löbli- te und Christliche/ lieber anwesende als ftembde jün-

i m Änser^evett und ^nmnini I. qui liberos ff. äe !<ir. gere und mittelmäßigen Alters, als gar alte auf dee

" durch die Bürgermeister UN Land-Vögte dahin ge- Gruben gehende Leute erwählen sollen. Insgemein abee

werden/daß sie ihre Kinder aussteuren/und mit allerderer/ dieohnedem mit vielen Gevatterschaffren /

d mEbe.GcId versorgen.N.cht besser handeln hied.e.eni- GeschÄffren/ und ^eigenen Rindern beladen/ weil sie ih-
vsrmünvere / die aus Geil; und Frevel / damit sie des ren Pflichten unmöglich - oder doch kaum nachleben kon-

Amden Guts zu eigenem Vortheil desto langer gemessen / nen / bescheidentbch schonen: Gleicher Massen / als wie

m d von ibrer geführten Vormundschafft keine Rechnung Vormunbere / die bereits mit emer nahmhaffren Zahl von
müssen /lbre Pfleg-Rinder an guten Ehen hindern/ Vormundschafften beladen sind/mehrer aufsich zu neh,

le be von fahren zu Jahren aufschieben: in welchem men / verschonet werden. Damit aber das L.icht und Gu-

^»ö-brstliche Obrigkeit die Ehe-Sachen zu verhören/ te/ so in der Tauffe m ihnen angezündet/ und ihnen ge,
^ der Vormund seines Verweigern keine erhebliche schenckt worden ist/nicht wiederum ausgelöscht/ sondern

ttracke b^ erhalten und gestarcktwerden möge/ so sollen sie/sobald

.ndur^estättiauna anzuhalte-i schuldig ist. sieerwaszu verstehen anfangen/ihnen ihre theure darum

f 10" Die bGher erzehlete Pflichten betreffen baupt- empfangene Gnaden - Gürer, und ihr Tauff. Gelubv

..L d-rer Kinder Leib und ihre zeitliche rvolfahrt, treulich nach der Art ihres Begriffs zu Gemüthe fuhren:

Äi'nen aber an der Seele als ibrem vornehmsten Theil und das «Lreanrnuß Gottes . n sie zeitig zu Pflantzen /

'st. ^leacn ist / so sollen Eltern / dero geistliche ihnen von GOtt vorsagen/ daß ihnen alles/was sie Gutes

Talfahrt sicb auch so viel angelegener seyn lassen/ so haben/von GOtt geschencket,eye: daß Er allezeit undÄ mebr und wichtigeran dieser als jener hanget. Es ver- überall um sie sey / und was sie Gutes oder Böses thun /
die Erziehung zu äusserlicher Zucht / weil sie sehe: damit ihrem Gemüthe / ehe es noch m,t indischen

civil - und bürgerlichen Leben sehr nutz - und sündlichen donc-pten angefüllet ist / so gleich anfangs dit

/ ihr gebührliches feines Lob / wo die Kinder zum Llebe/Furchtund^

Ne / ttbar und zierlich mit aufgerichtetem Haupte / zer werde. So bald sie zu reden anfangen / sollende mit
«untzelter Stirne/ schamkafftigen Augen/ ausrichtl- dem Aden zum S-ten/ und dabey zugleich zu sittsamen
^m ^.iaes.ckie ürtlamer Gerädiakeir des Leibes und ihre: andachtigenGebärden angewohnt werden: dabey abee

Ndmaß n / umritten verdrießlichen Gebärden oh- weder die Eltern selbst/ >,och .hre^^^^^^^
/ und so tort / manniglich iiach Standes Gebuhr lallen/ und mit Fleiß kindisch reden sollen / mdem sie bey

ubÄnen wissen daß dahn-die Eltern / die hierauf gar solcher kindischen Messe nicht nur ihre kindische lallende
L?Ä n sondern ihre Kinder in groben bäurischen Art desto spater vergessen /sondern es auch nachmals viel

unaeN Sitten anwachsen lassen / hochstrafflich schwehrer hergehet/ daß sie davon .m Beten und sonsten
2lm doch s^alachwolaufdie Seele und deren Zu^ rmgememen Leben abgebracht werden können/als leichter

tt^der ^aupc --Zweck der Erziehung also abgerichtet sie dazu Anfangs angewöhnt wordensind: dasleunGe,
Ä.., /^ s^e übliche Erckbung ibre Absicht zualeich gentheil/so man ihnen die Worte recht vorspricht und

GOtt aufgenommen werden mögen; hieran sollen sie sich Ausrede merckliche Beförderung geben kan. Bey zuneh-

keine rveltl iche Geschaffte hindern / oder einige Ursach menden Verstände sollen sie ihre Eltern aus dem Cate-

die Tauffe allszuschieben / wichtig oder erheblich genug chismo in denen nothwendigen Hauptstücken TkristF

seyn lassen: sondern sich vielmehr nachdrücklich und be- licher Lehre unterrichten/dabey zugleich ihre GedachtnuS

weglich m Gemüth ziehen; daß Eltern ihre Kinder/ die mir Sprüchen Heiliger Schrlffe/ die davon handeln/

sie aus ihrer Schuld hierinn verwahrlosen / (es möge sich excoiiren und etwas zu behalten fähig machen lassen / da-

auch um die Seeligkeit solcher ohne Tauffe sterbenden bey sie aber denen Lehrmeistern / denen sie anvertrauet

Kinder halten/wie es wolle) des ordentlichen Mittels/ werden '/ sie bescheidentlich nach Nothdursst erziehen -i»

das GOtt zu ihrer Seeligkeit verordnet hat / beraubt ha- dörffen / freve Hand lassen müssen. Hierneben sollen sie

ben/und darüber / solange sie leben / Unruh undKüm- zu öffentlichen Gottesdiensten und Rinder LehF

nierniiß im Gewissen herum tragen müssen. Nachdem es ren / dieselbe von Kindheit an lieb zu gewinnen / fleWg an-

auch hierbey eine wolbedachte/und aufguten Ursachen be- geführet/und von denen Predigten /was sie daraus be¬

ruhende sehr alte Gewohnheit / die bereits in der asten halten / zu Hause Rechenschafft zu geben angehalten

Kirchen ums Jahr 140. zu diesem Ende eingeführet ist/ werden. Nachdem sie in dem Grunde ihres Christen-

daß denen Kindern bey ihrer Tauffe gewisse Zeugen er- thums erfahren/und zum Tisch des HEnn vorbereitet

wählet werden / die sie GOtt dem HErm im Gebet vor- worden / sollen sie mit gerreuester Ermahnung/ daß sie mit
-k recht»
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rechtschaffener Würdigkeit und ausserlicher demä-

thiger sucht hinzu tretten sollen/dazu gelassen werden.In Summa: Ihre vornehmste Sorge soll dahin gehen /
daß ibre Kinder aufs wenigste gute Christen /und so fol-
gends ewig selig werden mögen. Wobey ihr eigenes
Exempel den sonderbaren krafftigen Nachdruck geben
wird/wie hingegen böse Exempel alle gute Lehre überschla¬
gen und fruchtlos machen / darüber nachmals die Boßheit
der Kinder ein Spiegel der Eltern zu deren Schande wer¬
den muß; daß wir auch daher ihrer Gottseligkeit/ als dem
Grunde zu allen ihren übrigen Pflichten/ die erste und for-
berste Stelle billig zugeeignet haben. Kinder / die hierzu
erzogen sind / haben sich über ihre Eltern / wenn sie auch in
den übrigen Stunden etwas versäumet/und ihnen keinen
andern als diesen Reichthum hinterlassen hätten / gantz und
gar nicht zu beklagen. Darum auch

§. i i. Ehe wir diese Pflicht Messen / wollen wir
noch zwo Hindernüsse / die dieser Erziehung unglaubli¬
chen Schaden thun/in möglicher Kürtze berühren. Es ist
erstens eine unglaubliche / und daher so selten beobachtete
Verhinderung / daß man kleinen Kindern in denen er?

sten fahren allerhand abergläubische und betrügli-

ehe Bilder in die Gemüther/ welche zu solcher Zeit einem
zarten weichen Wachse gleich/und sie deßwegen desto leich¬
te: anzunehmen fähig sind/sotieffeinvrucketdaß sie nach¬
mals so bald nicht wieder ausgetilget werden / aber viel
Böse;' in ihrem gantzen Leben nach sich ziehen können. Ein
Exempel kan uns geben/ die in der Christenheit angenom¬
mene Gewohnheit/ da man aufdasH. Christ-Fest im
Namen des H. Christs / als wäre man Christus selbst/ sich
den Kindern darstellet / und dieselbige vor sich stehend
oder kniend beten lasset/damit aber in der That von ihnen/
weil sie einen solchen in ihrer kindlichen Einfalt davor hal¬
ten / als einen Göizen anbet-n lasset: welches nicht allein
der Ehre Christi verkleinerlich ist/auch denen Atheisten
und ungläubigen Juden / Türcken und Heyden /
wann sie eine solche Comödie spielen sehen / die Christli¬
che Religion zu verspotten Anlaß gibt: sondern auch de¬nen Kindern an vielen Betrachtungen / die ihnen von
diesem Geyeimnusi und theuren Wolthat in ihr Ge¬
müth gedruckt werden solten/ lange Zeit Hinderung gibt:
so gar / daß auch einige noch in ihrem Alter mir einigen
Scrupuln über dasjenige / was sie in ihrer Kindheit ge¬
than haben / viel zu thun haben: andere aber/wann sie
nachmals verstandiger werden/ und/ daß sie betrogen sind/
sehen / nicht nur lugen und bekriegen geringe achten / son¬
dern wol gar auf dergleichen Atheistische Gedancken
kommen / weil dasjenige/ was man sie von dem Bescheh-
rcn des H Christs / oder Christ -Rindleins beredet/
ein Betrug gewesen / ob nicht etwan auch das übrige / was
man ihnen von dem Christenthum insgesamt vorgesagt/
eine Fabel und Betrug seyn mögte; welche Gefahr bey
Gemüthern/ die nachdencklich sind/ desto sorglicher ist. Da¬
her denn Eltern/die ihren Kindern hieund in dergleichen
Dingen eine Freude/ihrem kindlichem Begrisfgemaß/
machen wollen/ (welches an sich selbst nicht unrecht wäre/)
desto behutsamere Vorsichtigkeit dabey gebrauchen / und
die Art ihres Begriffs vorhero vernünfftig untersuchen
müssen. Weil aber zu besorgen/ daß der Mißbrauch bey
diesen und dergleichen Vorstellungen bereits grösser / als
der rechne Gebrauch worden / so thun sorgfaltige El¬
tern am klügesten und sichersten / wann sie denen Wärte¬
rinnen/ weil sie insgemein derer Kinder Begriff hierinnen
genugsam zu prüfen / nicht geschickt genug sind / alles Ern¬
stes anbefehlen / daß sie ihnen nichts alberes und unarti¬
ges vorsagen/von dergleichen Dingen aber / die sich in derWahrheit gantz änderst/ als sie ihrem Gemüth eingeF
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drucke und vorgebildet worden / verhalten/gar schwei¬gen/ ihnen keine Fabeln und Mährlein von Gespen¬
stern/ Gockelmann/ Wauwaulund dergleichen vorlü¬
gen / und sie dabey mit Fleiß sorchtsam machen/oder aber¬
gläubische/lügenhasfre und betrogene Meinungenins Gedachtnuß einsetzen; an dessen statt aber mit Bibli-
schenSprüchen und L.ehr-reichen Historien anfüllen
sollen/ weil dieses alles / es sey Gutes oder Böses/ biß ins
spate Alter darinnen bekleben bleibt: wie denn wir Alre
uns noch offtermals derjenigen Dinge/welche wir in un¬
serm dritten und vierdten Jahr / und zuweilen noch weiter
zurück gesehen und gehöret haben/ sostarck erinnern / daß
wir derselben auch im hohen Alter nicht vergessen können.
Weil aber die Kindheit gleichwol durchgehends fürrvi.
zig ist/und gerne alles wAn will / so kan man ihnen zwarden Verstand zu schä rffen/ und ihre Einfalt zu erken¬
nen zu geben/dann und wann etwas ungereimtes vor-

mahlen/ aber also/ daß man ihnen so gleich dabey den

falschen Wahn benehme/ und sie wieder aufdie Wahr¬

heit bringe: wobey sie die Kinder-Schuh um etlicheJahr eher ausziehen werden.
§. 12. Dieweil aber diejenigen /m/tt-eM»« und star¬

ke Einbildungen / so die Mütter ihren Kinder / mit
denen sie schwanger gehen/ mittheilen können/mitobbe-
rührter Impression . eine ziemliche Aehnlichkeit haben / so
sollen sie in dem Stande/ darinnen sie gesegneten L.eibes
zu seyn sich vermuthen / für allen Erschreckungen / für-

wiyigem Anschauen ungewöhnlicher furchtsamer

Dinge und dergleichen Bildern / und was ihrer Frucht
sonst schädlich seyn mögte / sich alles Fleisses zu hüten er¬
mahnet seyn; So ihnen aber dergleichen Dinge ohnver¬
muthlich zu Gesichte kommen sollen / der Einbildung
davon nicht nachsinnen / vielmehr ihre Gedancken mit
Ernst aufandere Betrachtung wenden; Sie sollen nicht
weniger für Lastern / und namentlich / verbottenen
heimlichen Genasch und Oiebstahl gewarnet seyn/und
glauben / daß sie ihrem Kinde / wie andere Laster/ also auch
hierdurch eine diebische Art eindrücken und einpflanzen
können: wie denn mehr als vermuthlich / daß erwan man¬
ches Kind aus seiner Mutter Schuld zum Diebstahl / und
darausan den Galgen gerathen seyn mögte. Insgesamt
aber sollen sie ihre L.eibes-Fruchtder värrerltcheii
Vorsorge GQttes ihres Schöpffers/dessen Hand sie inMutter-Leibe bilden / und an das Licht zu seiner Zeit her¬
vorbringen muß/ in ihrem taglichen Gebet einzuschlics-
sen/niemals vergessen.

§. iz. Die andere Hinderung/dieder Erziehung
derKinderso grossen Schaden thut/ist böle Gesellschaft
und verführische Zusammenkunft.Weil der Zunder
zum Bösen in aller Kinder Natur von ihrer Geburt her
bereits ligt/und durch einen einigen Funcken/ verstehe bö¬
se ärgerliche Gesellschassr / so er darein fällt / zum Aus¬
bruchallerley grober Laster und Sünden dermassen ange-
zündet werden kan / daß hernach solcher Brand / wann er
nun in lichter Lohe stehet / so bald oder wol gar nicht mehr
zu löschen ist: So soll der Eltern sorgfälltme Aufsicht hie¬
be» desto ernstlicher wachen/und diese Gefahr nach allem
Vermögen abzuwenden / bey aller Gelegenheit bedacht
seyn. So lange die Kinder noch klein sind / sollen sie ihnen
allen Umgang mit murhwilligen übel-gezogenen Gas¬
sen - Buben / (wider moäelier / sitsamer und wol-gezoge-ner Kinder Gesellschafft wird hier nichts geredet/) aller¬
dings abschneiden / als von welchen sie nicht allein grobe
Sitten / sondern wol gar Flüche/ garstige Possen,und andere Laster mehr mit sich heim bringen würden.
Dahero dann in derChur - Bairischen Policey-Ordnung
§. xi. v. Es sollen auch ic. den Eltern gar weißlich anbeföh¬

le«
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len wird / daß sie ihre Rinder vom Umlauffen auf scharsserzogenohngeachtet auch sonsten im übrigen vie-
venGassen/mit allem Ernst abhalten und zur Suche les an ihnen versäumet seyn solte/ zu allen Dingen/und et-
und Erbarkeit gewöhnen / hingegen aber auf dem was rechtschaffenes zu werden / am tüchtigsten sind. Da
^all Verbleibens anders Einsehens gewärtig seyn hingegen zärtlich bey ungebrochenem Willen Aufge¬
sollen. :c. Ferner / wie zu handeln / wann die Eltern ihre wachsene bey weitem so nicht gerathen. Dannenhero vor¬
Kinder im Müßiggang aufhalten: davon ist eben diese nehmer Leute und grosser Herren Kinder / weil denen
Policey - Ordnung zu lesen §. i z. vers. damit auch k ^. meisten ihr eigener Willen gelassen / oder doch durch be-
Wann sie nun erwachten /sollen sie nicht meynen/ noch hörige suche nicht genugsam gebrochen wird/ offt so
weniaerdiese Meinung ihrenKindern einbilden / als ob übel gerathen/ daß nicht allein sie selbst/sondern auchan-
sie damit zugleich ihrer Aufsicht entwachsen waren / und dcre neben ihnen / und ossr gantze Lander die Schuld sol-
nun ihren Söhnen und Töchtern lauter 5-zpaß und L.u-- cher zärtlichen Erziehung tragen und derselben entgel-
jtigeett machen/und bey allen Lomöoien/Fasknachrs-» ten müssen.
Possereyen/ Balleeen/Tanyen/Hochzeiten/Rirch- §. is. Gleichwie aber die gesunde Vernunffc denen
weyhen/ Zechen / Spielen / Taback-Compagnien / Eltern in allem/was sie mir ihren Kindern vornebmen/ die
u. d. g. ihnen zu erscheinen / erlauben / oder wol gar ihre rechte Maß geben muß/ also wird sie auch hie sonderbar
Freude und Gefallen daran sehen dorfften / wann der erfordert/ damit die Zucht auf einer Seilen nicht mehr
Sohn sich in alle weltliche Gelelljchaffren zu schicken /das verderbe/ als sie auf der andern gut machen und bessern
Frauenzimmer zu handthieren / zu spielen: die Tochter soll. Es ist aber Vernunfft-maßig/daßdie Zucht früd,
aber sich galant nach den neuesten Moden zu halten / zeitig / ehe der eigene Wille gar zu viel erstarckt / und die
und mit Manns-Personen und Livziiiren zu conver- Zuchr überwachst/ angefangen werde/ deßwegen Eltern
siren:c. gelernet. Vielmehr sollen sie hie so viel >orHfal- auf die Zuneigung und Bewegung der Gemüther / und
tiger seyn / als grössere Gefahr und gröbere Ausbruche daraus kerfürblickende Laster denenfelben zu begegnen /
von Lastern bey erwachsenen Kindern zu forchten sind / wie bey Zeiten mercken sollen. Denn so viel leichter junge zar--
denn ein jedes Alter schier seine eigene besondere Laster mit te Baumlein / als eine ccke ausgewachsene Eiche / zu beu-
fich führet / welche daher mit den Zähren sich häuften/ und gen sind / so viel leichter werden auch kleine zarte Kinder
zugleich fort wachsen müssen. Darum soll hie keine weitere als die Erwachsene gezogen/ welche sich nicht mehr so zbk-
Freyheit in Umgang Platz fin den / als welche die Scdran- und schlechtweg mehr zwingen lassen wollen. Darum
cken der Erbart-ir bey ehrlichen Gemüthern zulassen: auch die Eltern / so die Zucht an ihren Kindern / biß sie er-
und wie es Eltern samt denen Kindern dermalems vor wachsen sind/ sparen wollen / indessen über ihren Muth-
GOttes Gerichte zu verantworten sich getrauen: daher willen lachen / und sonst ihr Wohlgefallen daran zeigen /
ihnen auch die Freyheit / die sich srembde Nationen hie Mr p^ch im Strassen zugelinde sind/und solche liderliche
selbst nehmen / kein l-nvileZium oder^reyheit es hierinnen Zucht nur damit / daß sie noch Kinder waren / denen man
nach zu machen/ geben kan/sondern sie sollen glauben/daß setzt noch alles zu gute halten müste/ zu entschuldigenver-
das unveränderlicheWort GOttes auch hierum d,e meynen/keine andere Kinder ziehen/als wie es solche Zucht
einige Regul / wornach sie GOTT richten wird / bleiben werth ist / nemlich den Kindern zu grossen biß in ihr Grab
werden. So solte auch die augenscheinliche Gefahr bey währendenSchaden / ihnen selbst aber m eigener
allzufreyen Umgang Eltern und Kmder sorgfaltig ma- Schande und Her-zen-L-cio / aber auch dabey schwa¬
chen. Feuer und ^5>troh thut in der Nahe kein gut beysam- rester Verantwortung : wie sie denn gewiß alauben sol-
men. Wenn sich zu der Französischen Galanterie un- sen / daß sie bloß an ihren Kindern / wann jie auch sonst
sere Teutsche Grobheit gesellet/ so schlagt sie offters in nichts Böses thaten / die Hölle verdienen könne».

^.-^W.ii-l,MDmg-ihr-Z«lhabm,sosolIa»ch
d»Äd.SM di-ftZuchiM»a»dmiiuk«n-rU>,z-,-g-schch^
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k. - s Ä? i?, >n ^-'1^' tt schon das mal nichts/oder doch kein solch hartes Tracta-

m.n-«r!»u>!>cthatten / .wssn, sie->°-I»n>tSchirm
wurnen/ und Stössen unbarmhertziqlich tractiret und gehandelt

m11-,'i.naen Iii .br aenua senn sey» / ohnangesehen jie darüber mehr geärgert und boß-
oder/so blosse Vei böte und Tönungen nM haffciqcr als besser werden/ indem sie sehen/ daß die Srraf-
wlse /^und nach ^ Zeit / des Airers und ^ aus keiner L.iebe zu ihrem Besten / sondern nur aus

Ä, Ä ^ Unrecht verdient Härten / daher sie auch zu ihrer Besserung
z-m-m-s-y-/auftbew.g>,ch„e-,d-rz-ugk.

auch die gesunde Vernunffc selbst urtheilen kan. Dann §. 17. Es ist der Vernunsst ferner gemäß / daß El-
weil der eigene Wille die Quelle alles Verderbens in die tern im Strassen / drittens bescheidentlicheMaße zu
Kinder von ihrer Geburt an rieffgewurtzelt ist / so muß er halten wissen/ nicht allein / daß sie chren Kindern keine böse
vermittelst der Züchtigung so lange gebrochen werden / Flüche /die sie offt ihre Lebens-Tage drucken/aufden Hals
biß sie endlich selbst so weit kommen / daß sie ihn aus S.ie- wünschen/ sie an ihrem S.elbe nicht beschädigen /Arme/
be zum Guten selbst brechen/und mehr und mehr ablegen Beine und andere Glieder krumm und lahm schlagen oder
lernen. Den Nutzen solcher Zucht kan die Erfahrung selbst werffen/und sie mit solchen Mlerckmahlen/ die von sol-
bewahren: indem gemeiniglich alle Kinder/ die ziemlich cher tyrannischenSucht aufihr Lebenlang zeugen muß/

ö 2 zeichnen:
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»eichnen: sondern auch darinn/daß sie aus ihrer eigenen zu besörchten ist/es möchte derStieff-Vatterhinterliiiia
Schuld / bey so »naufhorllchen Sörncn / Schelten mit denen Pupillen umaeben me^em
und Schmeissen / nicht verbitterter und böser werden nicht allein die Güter und Sacken ibrer Kind^ /
muffen. Dahingegen diejenigen Eltern/ die .hreKinder auch ihr Leben selbsten übergeben hat/wie der Käy^^^^^
aledenn nur züchtigen / wanii sie es verdrenet haben / nn in 1.22. . 6- z-imin. Und daß dieses noch beut. .
andermal aber / da sie recht thun / sich ft-eundl.ch unv Tag unter den Christen °l-5erviret und beobachttt w?rd?
l.ebre .ch gegen sie be-eugen / und ,hr wohlverhalten bezeuget ^nr°n. s. c«cl. ^
dabey loben/ chreLiebe gegen sich erhalten/und viel Gu- nmn. 1. Sc z. ^?5-nd i»
tes ausrichten können. Wo aber Kinder sehen/daß es al- ?-.r-ckI. lir. ubi pupiU.-6uc.?et> n 2 8cruv Lx-.
.e;e.t einmal wie das andere gescholten und geschmissen z i.rk.^i.Sc c^./prucl.fo^p 2 c'i i -l-5^
seyn mu„e / sie mögen recht oder unrecht thun / das Ver- Wann man aber hierausd.e Ab'sicht'ri'chtet/daß de.
brechen mag groß oder klein seyn / so werden sie entwede? Stieff-Vatter ein Ehrbarer / und mit autem-AaÄ

daßs,-k-in«SchlÄ.m-hrach.«noder gab--?Mann se°e / juw-lchemV
so ,chuch--.„ / all°rm->st da ß. von ? am, blöd« M Argwohn« zu »«schm! "u dem auch d e R ftmn^
,nd /und stehen immerdar in solcher Furcht / darinnen sie Pupillen selbsten solches beliebet / m ^

sich selbstAch-mG-danckm V-nw». dermassm öbrigkei-andi?
verlieren / daß sie m die > eme zu mchcs rechcsctiaffeneg gebunden / daß sie nicht bey so bewandtm Umständen die
mehr taugen; oder gar und verzwetffelc; daß Auserziehung des Pupillen der N'utter ,

sie ihre Eltern samt aller ihrer Zucht hassen/ und in solchem 1.1. ff. äc c. ubi puA. -äuc. ja so gar den «Ass Vatte-
bösen c!espcr.ittn Haßeofft so verharret / daß der Aus- zum Vormund bestellen könte per I ulc ^ c c comr n
SanglolchenElternun^^^^ ^^-ücI.z2./.iF.^^Alfole^

§ i8. Zum vierten sollen sich Eltern in der Züchti- connar.zo
gung ihrer Kmder nach dem Unterschied ihres Liters clef. I. n. 4. Lc s. Lc Lzrp? 0 2 c sI ^ ^
«nMAig.»» d-l-h-id-nrli-h zu rtedem wissen, die Pslichi d« Vormund« sq-V soll an andnn önenÄ
D-nn ob d^KiNd« schon/s,e mögen all oder/ung ,-yn / ser Aim-rckungmabg-handel-w-rden
unter ihren Gehorsam zu stehen/schuldigsind/solange sie . , cv> . .. . ^
leben/ und Eltern heissen; so ist doch gleichwol die Are de» 4' ^U!d daher die Natur selbst :c. ibi: Die
Gehorsams unterschieden / welchen daher vernünfftige Kinder umbringen.
Eltern ibren Kindern auch hicrinn nicht zu sauer und selbst D^ß die Natm denen Eltern die Liebe gegen ihre Kin-
verdrießlicb machen sollen / so aber gleichwol geschehen der ein^epflantzet / ligt aus dem 1>xru zur Genüg an
würde/wo sie ihre erwachsene und zum mannbaren Al- und können hiervon mir mehrern dievc>Horezgele-
ter trettende Kinder in der Zucht nicht änderst / als die von sw werden zä pr. inlt. äe/. ^.(;.Lc Q daß man also wol
iO. I"hren und drunter / tractiren und handeln wollen: tweifflen solte/ ob die natürliche Lieb denen Eltern ihre Kux
dabey aber auch wenig Frucht zu hoffen haben dörfften. der umzubringen zulieffe / gleichwie der weise Solonvor
Daß daher alle Christliche Eltern die Apostolifche tLr- diesem gezweiffclt / ob es möglich wäre/ daß Kinder ihre
Mahnung, wie überall / also auch insonderheit dißsalls/ Eltern todten; von welchen Licero in Orac. pro Ko5c.
zur Allgemeinen Regul ihrer Pflichten sich beweglich vor- also schreibt: Zolon . inquir, cüm jnterrvezcu«
stellen sollen ; womit denn auch wir als mit einem venck- cur nullum 5upp!icium conliicmller in eum . oui
Spruch diese Pflichten schlieffen und versiglen. Ihr El- p»renrem nec-ssec. responciir. icj 5c ncminem sz^umn,
tern reiyet eureRindcr nicht ZvmZorn /daß sie Nicht pucsllc ; Oicicurczue szpicncer fccille, cüm c!e eo nikil
scheu werden/sonder« ziehet sieauf in der Zucht und knxcnr . quoä -nre commissum non crar. ne non «m
VermahNUNg zum HiLrM. LpK .t,4 .LoI. Z.^I. prokibcrequÄM^moncrcvicier«tur. Das ist; AlsSoloNgeftaget wurde/warum er keine Straff auf diejenigen ae-

ReZts^nmerckMlgm.
Cap. VII. §. 2. wurde; Und sagt man / er hatte hierinn klug gehandelt/

-. m«.' ^ ^ von deme gegeben / was vorhero nochJe Pflicht der Eltern gegen ihre Kinder bestehet mehr begangen worden / damit er nicht so wol dieses zu ver-
^ msgemem hiermn/daß sie dieselbige recht auser- bieten/ a!s die Leute daran zuerinnern schiene. Viä. «>p.
e' ziehen: welche Personen aber unter dem Wort der polic. ^ collibus aä 1.64. ff. 6- K. f. ^ ^nock aber/

Eltern zu verstehen / ist bereits oben in diesen Anmerckun- weil es bißweilen solche barbarische Eltern gibt / welche
genzäc-p.iv.5 21. Lc 22. erörtert worden/ und soll an- dieses zu thun sich nicht entblöden/als wollen wir von dem

Verstand / unter dem Wort der Eltern nicht können ver- terlichen Gewalt ungestrafft hingegangen / wann sie ibrt
standen werden / §. 6. L- 5-^/. 6- nupc. junÄ... 4. Kinder umgebracht/wie zu sehen ? 15ff ä-N I
§. s. Lc ec^q. 10. §.7. tt. äe Zr-6. Lc aKn. zö6. Larp^ov. kum Lc I. L. cie?Zlr. por. Nachdem aber allgemachlich
?r.Lr.m.p. I. qu 9^num.64.) die Auferz,ehung derer die Strenge der väterlichen Gewalt in etwas gemlldertau« erster Lhe hlntcrkassenenun»öndtgen Rinder, worden / vicj. I. s. ff. zä l.. ?ompcj. 6- pacrici^ M s^at

loftrnalle andere man dieses harte Recht auch ausgehoben/unddenen El!
^.Ibsichten beyseits gesetzec werden / nnt Nein zu entschei, tern / welche ihre Kinder umbringen / nachfolgendeStraff
den ^st; anerwogen Nicht einmal der Mutter selbst die Auf, angesetzet / daß sie nemlich mit v.eren Thieren / als mir e?
erz.ehung ihrer Kmder/ denen gememen Rechten nach/ an- nen, Hund / Hahn / Schlangen und Affen / oder an statt
vertrauet wird / wann sie sich zur andern Ehe begeben: wie des letzten einer Katzen/in einen Sack gethan/in ein Was-
w sehen I.!. L ud> pupill. -6uc. 6cbe-,r Gestalten sie die sergeworffen /und also von, Leben zum Tod gebracht"wer-
Kinder erster Ehe/ so dann n.cht mehr zu lieben scheinet / p-r den sollen/ wie zu lesen in 5.6. j. ä« öc j. L. ci-
I. z. üi I. L. cir lccunct. nupr. hier nächst auch allerdings ki«, «IM p,r«nr. lü». occiä. Lc Lsnlt. LI«Ä. Z,x. z. p. 4.

welches
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welches die Rechts- Lehrer mcht allein von dem Vatter hierinn bißweilen eine aeliii.Vr- ^—
«erstehen / sondern auchaufdie Mutter, c„p-, p. glechwi. hq^t
cnm.p.l .c,v.9.n.2f. Lc/eqcz. ,a so gar aufd.e ausser des dorn, cj- s.«5. n. 14. in 5n. Wa.m aber
Ehestandes erzeugte Kinder cxccnckren / angesehen die gung an einen solcbm ^>rt / we. ^ v Niderle-
Natur zwischen denen ehelichen und unehelichen bey^gehe^
kemenUnre.,ch.ed.nachec/und solchen nachdurch die Hin. Hungers sterbe / sondern ^emeb^"^
richtung der so genannten naturlichen und Huren - Kinder daß die Vorbenaebe geschehen/
^anÄ.cheL:ebebensowolverletztwird/alswaW menu^
l,cheK,nderumgebrachtwordenwaren. V.ä. O-cign. in nicht offenbar wer^

cnm. 9. c. 8. n. 8. L- L^. 6.1. n. s. welches minder / jedoch ^
aber/ so viel den naturlichen Vatter betrifft/ andergestalt vielleicht desweaen / weil slck m!m^^^ A " Willen/
nichtzu zulassen/ ausser wann gar kein Zweiffel waltet/ daß wollen / oder gar spar jemand darzu ^
er / und kein anderer das umgebrachte Kind erzeuget/ mit dein Graupen - Schiaa uiidew?>r^.'?^^
c -rp-.c.I .n.9. Wann aber der natürliche Vatter das sung.
Kind nicht umgebracht/ auch keinen Rath darzu gegeben/ des gefährlichen Hmleaens
odereinigeHülffeg^e.stet;alsdann.st er bloß dej verüb- ^ 7/
ten Unzucht und Schwängerung halber mit willkührlicher k 5-qq. Lc c,r. qv x n ic>'
SmO zu belegen/ c-rp^.c. l. n. 28. Lc^c,. ubi pr^.. wann das hinaeleate K^nd irffeb
6^ Und diese Straffi^ worden / m t der La^ gefunden
lich / w.ezu sehen » c°nk. 5-x 4. a/r. ^l
LZI-P2. ^äci. Ici. m sir. Lnm. p. I. czv. 9. percor. Lc Ler- ff. cje K s. /Xclci I ?. c" ^ ^ §- ^
lick. p. 4. concl. 6. n. 6. wiewol andere Rechts-Lehrer )u>. LIz'r. §. f. qv 8? n '7 I.uciav s ^ ?' ^'1'
bezeugen / daß m andern Orten dieselbe abkommen / vicl. Lnm. c^. 2. rir'. 15 n / Lc ' v^e5en^> ^
jok. ^pprcckt -6 /. 6. / 6- pudl. jucl. n. z°. cum ibi L.rn-Ü -j- 5>«r. n. 14 c " v X ' ^ Ä
ciur. Gesta ten dann auch c-wlus V. in der Peinlichen s-qq. ^6ä. Chur-^ayrffcheÄ^leiik
Hals-GerichtsOrdnung-.rc.i;l.von der lebendigen Be- Und solchehinfeLe^
ambmg und Mwg; oder aber nach beschaffenen Um- genenne- , dn en Aufekg-Hung
standen von der Ertranckung und Zwrckung mit glüenden wo selbige gefunden worden 5.?"^
Zangen Meldung thut. Es wird aber auch diese Art der wiesolches beweiset^!.?/ von Rechtswegen zustehet/

Smffheurzu Tag nicht allenthalben beobachtet; Im- Ende dann in w!lbestellte'n Republiqum^eigene^^
Massen jul,u5 Llsru; 1.1b. s. 5cnrenr. §. pzrriciclium. n. oder Waisen-Häuser anzutreffen /
^ v-,c -puc^ n°- l-hr-t / daß die Mün-r / s° Kind» aufmoäm
ihre Kiadcr ums Leben bringen / meistencheil« mit dem ehelich oder unebellib n> A ^
Schwerdt hingerichtet werden / welche« auch bMtiget Zlembiern und HaÄer« Infft-nU dawnLlumlzck. aä srr. izi. Or6. Lrim. n. 1. wiewol M diesem beilke Lu l-x ici n ZUUMli / oavoil
«rmrigenZMal,-Umständegenau,uüb-rl-gm,c der- ö- KW>-, in 5,/ü»'xx 7
gleichen zum Exempel sind / wann eine Mutter mehr dann lic. 2. ' ^
«in Kind ums Leben gebracht: Item / wann sie bey dem Endlich handlen auch diejenige wider die Natur, 5»
Umbringen eme sonderbare Grausamkeit und Tyrannei) ihre Kinder abtreiben / welch s entweder dm-ch Awin-
verubete / undsolcheszum Beyspiel denen Hunden oder gung des Leibs / oder Essen und Trincke^
Scbwnnenzuzen-eissenundumzubringen vorgeworffen sehenwelche Tkar?Mfürseklick

N^W«W« M-WchMSK

k«. -- «umkck. ^ «. V. 0.^. c-m. ^ Nur-Bayrisch- Malesttz-Ordnung « «. lind ist hi^

Ebener Massen handeln die Stern wider die natür. sön geschwäng'enMr'auck?eh>
liche Lieb / wann sie ihre Kinder/ u.n von ihnen zu kommen/ anderer eine solche sürsetziiche Abtre.bu aechan / aestÄ
-xpomrcn und von hch legen / angesehen sie dißsalls ein ten in allen diesen Fällen die Lebens - Straff Ma/kndet,
Beyspiel an unvernunffngen Th.eren nehmen sollen / wel- -l.izz. L-riic^ p. 4. ^1.8 5eqq öc c-w/
Anach demAntr.eb der Narur ihre Jungen auf alle p. 1. qv. xi. n. 8. Lc io cum i-qq ^.^welche? ?e,^ ^
Weis und Weg ernähren / v I. f. m kn. L, äe infznr. von der concepr.on oder EmpMnqnus an 7 di?M^
cxp»! weswegen dann auch diese That nach verhandenen fürlebendig zuhalten / davon besi^e / Z"liel5c In 17

Umständen geiÄaffetwird / und zwar wann die Niderle- cic. -,v. XI n c X 5^
gung an einen gefahrlich-undabgesonderten Ort / zu dem 0r6. Lrim. Lc Lluml-ck. ->ä -unä. n 2
Ende geschehen / das- die solcher Gestalt hingelegte Kinder
für Hunger oder Kalt sterben sollen / auch der Tod dar, §. f.
aufersolgetist / mitdemSchwerdt / angesehen hier we- Z>Aß die Auferziehung der Kinder durch das natürlich»
mgdarangelegen / ob iemand mit eigener Hand todte/ ^Rechtdenen Eltern anbefohlen/ist aiVeMch^ ?^
0dtt Urfach zUMTodgche/p-rI.is.ff.-ä I..com. äc 5i«r. ä- /. öc c^l. n §. Z ss
Le Ocl- <Inm. -rr. IZ2. in kn. ^ciä. ösrrol. in 1.4. in f. ff. äe un. §. f. Q äs k. ^ L(c. Gestalten Nichts natürlicher^

""pk"' ^ ^ ^ ^ n. als einen von der Geburt gekommenen / ohnkrafftigm
7s. oc Lzrp^ov. pr. Lnm. p. i. qv. X. n. s. Lon5entir. und schwachen / auch flch selbst !ii

Chur-Bayrische Malesitz-Ordnting »rr. vii. wiewol auch und solcher Gestalt gantz elenden y))enfchen zu versorgen
T Z «ich
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.uernebren/wieluttin -anulsaget in I. ulr. §. s. c. äe vielmehr erlaubt / von ihrem Mann / so er noch lebt / die

w. qu- welches de.nnach durch die Elrern gesche- deswegen aufgewandteUnkosten wieder zufordern / p«
muß - Dann von welchen Personen GOtt den Men- l. s. §. 14- ib-qu- Zloss. ff. äe sxnosc. i.b. zun^. I. 15. L.

sch»Vbat wollen lassen geboren werden / durch dieselben äe ^.8.wann sie nur solches durch^eingelegtê rotelisnonbat er auch gewolt / daß er ernehret und erhalten w-"'" —
Viä Loler/t.jb. 2. äe -limenr. c. s. n. 29. Lc zo.
cliel parr. l. äe jur. quo nsrursl. Iiberi obliz. Lc psrenc.
c^inonderheit aber ligt der Mutter die allererste So'
-vis/sie nemlick ibr Kind mir ikrer Milch versorge / ds
i>em (?nde hat die vorsichtige Natur die Mütter mit Brü-- rir. 8- äef.Lsrpic. p. 2. c. 10. äef. 24. Lc ?mäem sä l ir.
iwi versehen/daß sie dieselben ihrer Pflicht erinnere; Ja coä.äe sonolc. I>b. n. 6. ^ .,dcn Swe sind sie mic zweyen Brüsten begäbet worden/ Es ist aber unter dem Wort der Nahrungs-Mittel
^16 / so sie Zwillinge gebähreten/ iedwedes unter denselben und des Unterhalts / alles das.enigezu verstehen / was zur
eine besondere Speis-Kammer hätte / V. c-n.uk.M. 5. Auferziehung der Kinder / und Erhaltung des Lebens
Und vermög dieser Pflicht haben die Mütter nach den vonnothen / perl. 6.LcI.ff äe sl.m.I.8.4).I.44.Lc1.2^4.
Kayserlichen Rechten/ ihre Kinder drey Jahr lang saugen m 5. äe V. 5.1. s. §^'2. ff. äe iib. ibique lesend,
„lösten/wie zu sehen ex I. 9. ibique Oocbosr. L. äe ?srr. n. 4. als da ist / Speis und ^ranck / ^
pzr. ^ää. Lujsc .19.0.40. welche Zeit aber heutigesTags 2. Lc ^ockotr. sä >. 44. äe V. 8. Iir. ^.Kleider / ä. I 4;.
,ncbt mehr so an au ods-rvirt wird / allermassen die Kin- m f. äe V 8.1.2^4. f. eoä. I. 6. « I. t. ti. äe slim.
d rbe Ms qemeuuglich eher entwehnr werden. Viä. ös- nach Beschaffenheit der Personen / des Orts und der
ckov sä XVesend. nc. äe .i^o5c. I>b. n. 4. verk. triennio. Zeit / srA. I. 12. §. f. ff. qusnä ä.es lcz. ceä. WohNUNg/
ikjaue ttzlln. und ist freylich aus vielen auch bereits im und was derselben anhangig / l 6. Lc 2l. ff. ä- sl.m. 1-8-1.
s-crc anaefübrten Ur^chen besser / wann die Mütter ihre 45- k seq. äe V 5. Viä. 5urä. äe -lim. c.r. 4. qv. 4. n 2. Lc

^in^er Absten saugen / zu welchen sie auch ausdrücklich >^q- sää. 1.4. ff. äe venrr. in possess. micr. 1.12 §.^ff.äe sä.
^maknetw'rden Lan. uk.äitt.s. ^ää. Lrsnämüller. .n min.tuc. eiurz Vlä. spuä. Spe.äel. suk. voc. Leibs-Nahrung
m.n'u^u^.aäjuzLsn.verb.mstres.Und ist hier kein UN- :c.Lc^cKner.subvoc.Unterhalt:c.
terschied unter hohen vornehmen und niedrigen Personen ^ ^
zu machen / wie der Rechts - Lehrer ^?o meint >n summ» tz. 7. Wann sie kranck Werden. !c.
<ioä.ä Gestalten die Natur^ ^Erner ist unter dem Wort der Lebens-Mittel auch das-
die>e zu Muttern erkieset / einsolglich i.)nen so wol ^ verstehen / was entweder zur Erhaltung oder
diese Pflicht auserleget hat: ^ää. dckon^om. . >. . . ?gz^^.x^ngung der Gesundheitgehöret / als da sind die

19. Je dennoch aber/ wann solches aus gewlssen und ^^ff-^v.8 .l 4s.^cie"5u5r.l.s.^2. ff-äe --Znc)sc.
ttiffcigen Ursachen / davon zu,eben »^m. i 97. ^ 1,22. §. 8. ff. 5ol. mu». ^ää. doler. äe -.lim. lik. 2. c. r.n.
n .7.H»unn.in encxclop. iur. n. ieqq. ent- ^ i. s. ff. äe -lim. IcZ. Lc Quäel.n. lib. ;.äe
weder gar nicht / oder doch nicht ^ ^ur. l^oviss. c. 14. allermassen dann auch ohne diese das
alsdann ist emer Mmcer n^)rzuvemblm/>v^^^^^^ sie zu nicht erhalten werden kan / ää. II. worunter auch
dem Ende / damit ib^ An^icW eme ^ ^ie Leich-Unkosten / wann die Kinder ge«
Saugamme aufdes -^atters Kosten / dinget/ ? - 8 ^rben / angesehen auch diese zur Versorgung des Lei¬
nöl, '"'-4-üc s.§/.>.^ ^ ^ nach dem Tod kein grchre Lieb aw
^ää. V ol. z.äec.s. 4'-"- 6- - gethan werden kan / gehören. v.I.z/.ff.äc reliZios. junä.
aber diejenige conämnn^. davon im <.ext Meldung ge, ss.^v.5.l.2t.l.28.l,zo. I. zi.§.i. -oä. uc. ^.ää. Lo-
fchehen/wol zu beobachten jiNl.. ler.cte slimem.lib.2. c.l.n, 12. Lc IZ.

/ 6 §'8.
(V<M d«r Mutter / «lch-°m Mn Ding« / v°rb-sch- E^-!N ^ ^ ^ L-b-ns - Mit«,M, ikreMeburr Mit ibrer Milch versehen und ^dieAuferziehungiNderReligion / zu guten Künsten
-rn/kre?n / I m dem Vatter ob / die übrige zur Aufer- und Wissenschaftten begriffen / allermassen die Eltern ih-

perrex- re Pflicht Nicht erfüllen / wann sie nur ihre Kinder mit na,
jiehung ge M >3^ ' . ^ „icbr mehr im Le- türlicher Speis und Tranck :c. versehen / dann solches auch
!>-n?oder so verarmer wäre / daß er die behörige Nah- die unvernünfftige Thiere thun/ sondern es liget ihnen noch
runqs Mittel nicht anzuschaffen vermöchte / alsdann müst ferner ob/daß sie ibre Kinder auf solche Weise auserzieheii/
d^vättÄch^ oder die übrige.>i aufsteigender Li- damtt sie als Menschen leben können/ angesehen der,en,ge
n e N Personen vom Äuter her/diese Last auf kein Mensch zu nennen / der nur aussen her d.e Form e.nes
s/ch mbmen / <^.^-4. L. äe jur. äor. wann aber auch Menschen hat / wann er Nicht zugleich als ein Mensch/ das
d ^s Mnnehr vorhanden / alsdann fiel diese Last end- ist/vernunfft.g/ zu eben weiß. Und ob gM fonsten di¬ch d?r Mut r zu / und nach ihr dem mütterlichen An- zum Studiren gehorM Kosten unter dem Wort des M-
hmn / :c. 1.14. L'äe lur. äor. I. s. F. 2. Lc 4. ff. äe zZnolc. Lc terhalts eigentlicher Weis nicht enthalten sind / per l. 6. ff.
2I. lilz. ZUtk. ü pzrer. L. äi vort. sz^i. apuä. quem liber. Lc äe ZÜM. leA. so hat es doch eine andere Bewandnus in die-
5^ov. ,17. c. 7. ^.ää. ttarcm. rir. ;8. obl! 1.8urä. äe sem Fall / wann jemand zu Verschaffuna der Lebens-Mit-
slimcnr. rir. I. qv. IOZ. n. l. Lc seqq. Lc (-uäelin. I. r. äe tel aus natürlicher Pflicht/ als wie die Eltern / verbunden
lure noviss. cap. 14. welche Mütter aber nicht nach ist/wiezusehen exl.4.ff.ubipupill.eäuc.l.2. pr. I. z. §. 2.
Stands-Gebübrund Würde des verstorbenen Mannes/ Lc f. ff. eoä. I. f. vers. c«remm. L. ä- ->lim. pup. pr-st.
sondern nur nach Nothdurffr die behörige Nahrungs- I. is. L- äe 8.1.5. §. 12. ff. äe aZnolc. lib. I. 6.§.s.ff.
Mittel an Handen zu schaffen schuldig / gestalten sie dann ä- Lsrbon. XäiQ. Lc I. s. L. zä 5Lr. ^lsceä. Ob gleich
auch nicht wie der Vatter gezwungen werden kan / ( v. I. ferner ein Vatter nicht gezwungen werden kan / daß er sei,
H. ff. ä- k. i>l.) solches umsonst zu thun / sondern es ist ihr nen Sohn zum Smdiren haltt / vornemlich / wann sein

Ver-
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Vermögen hierzu nicht hinlänglich genug/ oder der Sohn Ob v.e «Llecrn ohneUnter5<5ted alk.n

selbsten hierzu nicht geschickt ist; v. «.II.Zer ,n vonell. cnu- Pftlcvezu erwe,^„ . ? ^ ^clcac. I^id. 12. c. 14. I>c. V. allermassen es dißfalls genug/ die vorher schon abae'^iideiti?il ^ ^ l "
wann er ihn zu etn^s anders ziehet: So hat es doch aber- werden/ mit Ja zu 'beantworten /^^
mals eine andere Betvandnus/ wann der Sohn mir Ge- Unterschied anzunehmen uicei d/n W.Ä., ^
nehmhaltung desVatters die Srucj.z schon angefangen/ varrerlicher Gewalt / oder ^ ^ , ^
w» -M-Mang »armnen «cham., dann solchenfalls sind;
käme dee Vatter zum Nachch.il des S-Hn«/ seine einmal in d^r «ätierlichen Gewal? ?7nd rn fn

Natur / welches un«r.ind^rch?ff" 1 ,? k .- ?
xerl.7s.ff. 6ek./. sondern er Ware ihm vielmehr die zur n.k.öcd. mündet/ als kan sotbmi/ctt^ './a k. s ^
^^v.rungselnesintenr8behorigeMittelandieHandzu nen nichts absonderliches zueig.im v
schaben allerdings gehalten / wann nur auch der Sohn Z s-"um. 9. wie dann aus eben diesem '
sichdarzubzliznrundczuzIiKcirtbefindet/undsolcheZru^.zUnterschied unter ehelichen nn!> ,,nÄ?s ^ 5'^
!uchthmGgr^-ret.^.^-6.-^.. L..' .ole.i.b. maAan^^
n.2. 8urcl. äc glim. rir. 4. qv. 6. n. 6. öc seqq. Larsiss. 6e ex- als iene smd'wietv»l di^si« iNoer/

Es währet aber die Pflicht der Eltern gegen ihre Kin- angegebene Vatter die Nabrunas-M^ ^
der in diesem Smck so lang / biß sie sich selbst ernähren kön- ftn allerdings gehalten / v »,rnn«hs 7 <? ^ ^

nen.-dannwanndieKindervonihremMutterlichen/oder Lerliek. e°ncl ks p 7n lo ^ ° i6r.num^.
von demjenigen/ wasihnenvon andern vermachet/ oder Und hindert nichts / ob er aic>ch l.i.mnpn ^
sonst geschencket worden/oder aus ihrer Kunst/ Handel- Vatterw!7/Ä
schafft und Handwerck selbst ernähret werden können/ als- liche Vermischunaae^andeii / aus ^ ^
dann höret die Pflicht der Eltern auf/ und müssen sie von Muthmassungemivrinaet / da6 er ^rrÄ-.^ /

od«Hand-Arb«t sich selbst d« k-bens-Mut-l herbe» wesiwegen auch nmerdesien/so lange dieses «, ^
schaffen, pcrls § 2. .b.qu^Ioff Lc vv. commun.ff.^e ihm durch ein ?r-)vjs.ouz -Urtheil die El'näh unn ?.?Ln

m 7^ qv.«^ num I s-s--,,.8-,u>..ffx-rc. zo » 7^ ö- Am nicht nachtheilig rst. V. °rumlm?„"'ä^/^
Lckneiöev.-iäpr.j.äes. L. num. g. öl seqq. tvel- ZLnosc lib n^s, , a. u i. s. n (Ze

cheö auch von den Töchtern zu sagen / denen der Vatter aus verdammter Geblilt und - ?"
ein solches Heurath - Gut und Ausstaffierung gegeben/ da- Kindern diese Pflicht -u ei weise^ schul^^ .?inn ?
von sie sich aus den Renten gebührlich erhalten können, nach denK^rNn^
v.ä.(-Z.I.2.Q.9s.n.9.k0.68-num.9.wannaberder halten / per ^ov.s<z czn ulr Lc iu7li '''
Sohn von seiner Kunst oder Handwerck/ entweder weil meell. .n.pr, so haben r>ch die Canonische ^
er da Arbeitwegen Leibes-Schwachheitn.cht vorstehen sehung solche KmdeÄ
kan / oder das Handwerck so gering ist/ daß er davon nicht vieler Rechts-Lehrer ^einu-ia n.^/^ Mitleiden
zu k-ben vermöchte: und dieTöchter von denRenten ih- m M
res HeurAs-Guts (ich nicht ernähren konten / alsdann pr. inlt. äe^enc.L?Liv, n.'io jkique ci«'ri undwäre der Vatter das ubnge/was annoch abgehet/zu er- se Meinung ist heut zu 5aa/in Erwemm^
sitzen/allerdings verbunden; V ^ 6.ns i^-n. kei!ähnlicher/n?^I öcvec.uscons 576. num. z. Welches auch nach vieler berg.Keform.l'jt. Z4^.9. Ireni dieÄnck^.ts^?
Rechts-Lehrer Meming m diesem Fall Platz findet/ wann p. s. rir. i. §. is. wmvol andere
der Vatter seinem Sohn alle zu seinem Unterhalt einmal anders auslegen / als zu sehen mcs ^ 5 ? Ä
nöthige Mittel eingeräumet/ und der Sohn um dieselbe Nu^im ^
gekommen/ oder sie verprasset und verschweiget hat/an- 5-N.i.ch.46. m-mbr.,.
gesehen hierinn dem Vatter nicht so unrecht geschiehet/als
welcher sich selbst die Schuld zu geben / daß er wieder ei- ^

mch hätt- ,.bm so»eu, uui. solcher G.stal-ihm!U Mr dig.n Eh. jwiv>! ^Mn ÄA- a^
S«w-gm»G-l-g-ch« und >I.sacha.gchmViä.c°-

' ?^u>-nr. c. 2 num. II. ö( lcqci. Li Slsuv. Lx.zo. rk. Einwilligung ihrer Eltern sich nicht verheurachen können'
7-, w.ew«> °nd«e hmnn äMnnren/al« »««.«I0-. AIs-, können in, Gegentheil anchdie Eltern il>?e Kinder ?ü
ncil. c.^. Iic. ö( ^ienocli. 191. num. tltltt' l!)Nkk? UNllNt^lNi)lclen n>>s^n ^
9- Endlich ist zu mercken / daß die Pflicht ebenfalls auf- zu sehen ex 1.12. L. cie nupc. 1.21. ff. K. x.T i ?, ff ^
Hörer / wann die Kmder gegen ihre Eltern sich undanckbar sponsgi. Und obgleich das Kayserliche Recht einen lln!
erweisen/Ll°irinl.k.c.cj--I-n6W.^l.s.§.,,. ff. ierschied zwischen dem S°h>> und W
-°6. anerwogen dieser wegen auch dgS G-sch-nckt- wie- dem Vatter^ m diesemFall/ wann -r di-Toch?^ an Äm
^ Nluffen / V. I. ulr. L. cie «.ev 6onzt. das Lehen aufge- ehrlichen und ihrem Stand gleichen Mann verheurachenkunoiget / v. 2. k. 24. und der Sohn oder Tochter enter- wolte/ selbige darzu zu zwingen erlaubet / wie zu sehen ex
bet werden kan / N°v. i, s c z. woraus zu schliessen / daß 1.12. §.'i.ibiqu- zi°ss. t?. 6e s^nsgl So ist doch keutmes

auchh.er.nnenn,chremeiedeUchch^ sey. Tags ein anders üblich / gleichwie^weist ^ne^.
V. ^kne.äe^. ->ä pr. Intt. cte O. LcL. n. 10. Li 3tmv. ->ä Intt. ^e p.^. num. 41. ibique ^orkofr in -wo'

ic^rk.76. . ttill. lir. z. Obgleich ferner die Eltern an statt ihrer KinderIst noch übrig diese Frag mit wenigen aufzulösenbegehen können / »p. 29. X. 6-A
werden
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werden doch sothane 8pon5zlia nicht ehe: für gültig gehalte/ tholischen Religion Zugethaner bey einem so genannter,
biß die Kinder darein ihren Willen geben / per c-p. un. §. Lutherischen oder Resormirten dasselbe verrichten könne,
f. äe äcsponszc. impub. in 6. ja der Kinder Einwilligung ist davon besihe weitlaufftigO.8imon. in cic. äisp. c.2. §.4.
hierinn mehr zu zrcenäiren als der Eltern / damit sie nicht s- Lc mukis scqcz. Dieses ist gewiß / daß sich dieses wichti-
wider ihren Willen gleichsam in eine solche Dienstbarkeit gen Wercks ohne rechtmaßigeUrsachniemand entschlaget,
oder 5crvicut gedrungen werden / von welcher sie durch kan / und wer solches thut/ in die ObrigkeitlicheStraffe
den Tod allein gemeiniglich erlöset werden/zumalen/ da falle/davon zu lesen 8ck>!r.c.l.§.2z.inKn.
dergleichen gezwungene Ehe traurige Ausgange zu haben Was die Zahl der Gevattern anbelangt/ist zu wissen/
pflegen/ wiezusehen ex c-,p. 17. X. äe ipo-M. Und dieses daß zwar einem jeden hierinnen seine Freyheit gelassen/ in
verhalt sich in dem Stand der Rechten also / wann gleich Erwegung/diesem heiligen Werck nichts zu oder abgehet,
der Vatter jemanden seine Tochter mit Beyfügung einer ob einer oder mehr Gevattern hierzu gebrauchet werden /
gewissen Straff zu geben versprochen / angesehen nicht ein- nach dem Zeugnus Q-rK^räi in loc. 6- Lzpcilmo §. 2L9.
mal in diesem Fall die Tochter ihren Willen darein zu ge- welä)es auch das höchste Geistliche Gericht zu Dreßden
ben / oder der Vatter die verwiegte Straff zu bezahlen ge- bestätiget / ^nno 1617. mens. 8em-mb. in v-rb. Ob
halten / in Erwegung diese Lonv-ncion wider die guten nun wol die Anzahl der Gevattern vor ein nützlich
Sitten streitet/ einsolglich ganz und gar nicht gültig ist/ Ding zu halten/in welchem Fall die Rirch zu keiner
wie zu sehen ex I. IZ4. pr. ff. äe V. o. öc cap. 29. X. äe Gewißheitverbunden/zc. Je dennoch aber ist an vielen
sponszl. Item/ obgleich der Vatter mit einem Eydschwur Orten entweder durch die Gewohnheit / oder durch fon-
solches bestätiget hatte / gestalten auch dißfalls die Toch- derbare 8rzmten aus gewissen Ursachen eingeführet wor«
ter nicht zu conlcnriren gehalten / noch der Vatter vor den/daß nur ein Gevatter gebeten wird/ vici. äilt. 4. ä- con.
weineydig zu achten/iN ErwegUNg dieses Jmaments die lecrzr. czn. IQI. cap. ^usmvis. 6- LoZnzr. spiric. in 6. öc
dizullil , wann die Tochter will !c. mit sich führet/ per Loncil. Inä. cle ref. macr. 8esz.24. c.2. Dergleichen Ge«
<ZN ,2. czvs. z I. qv.2. wiewol bierinn dem Vatter zu rächen/ wohnheit im Nürnbergischen Gebieth anzutreffen / wis
daß er allen möglichen Fleiß anwende / mithin fo viel an bezeuget kirrerskus. in äiff. /ur. Liv. Lc L-m. clsss. i. c->p.
jhm ist / verschaffe / daß die Tochter dessen Versprechen er- 16. Hingegen an andern Oertern ist Herkommens / daß
sülle/ arF. z. äe inuril. tlipul. zwey oder drey zu diesem Werck gebrauchet werden / als in

Hingegen thun die Eltern hinwiederum in Verheu- Sachsen/ davon zu lesen Lsrp2. Q 2. äef. Lccles 268. Lc
rathung ihrer Kinder zu wenig / wann sie bloß um ihres 8cK,Ir. c. l. §. 22. 6c 8imon. cic. äi5p. c. 2 §. 7. ia
Vortheils willen die besten Gelegenheiten ausschlagen / denen vom Adel ist auch diese Anzahl allda zu überschreiten
und ihren Loulcns in eine solche Heuratk nicht geben wol- erlaubt/ wofern sie nur die Zahl nicht gar zu groß machen,
len/durchwelche doch die Kinder ihr Glück befördern kon- v.L-irpr. I.ik.2. äef.27o .8imon. c. §.7. öc Zmnncm. in
ten. Dergleichen Eitern bickg durch Obrigkeitliche ^ucko- lur. Lccl.^.ib.2. csp. 1. mcmdr.2. §. 12. daß man also diß-
ritat ihren Lonlen« herzugeben / können gezwungen wer- falls auf die sonderbare Gebrauch und 8tzrmen allerdings
den / per 1.19. ff. äe K. davon oben gehandelt worden / zu sehen hat.
-6 5.20. csp. IV. -weßwegen die Käyseriiche Rechte nicht . Was endlich das so genannte Paten-Geld betrifft /
unbillig verordnet/daß wann ein Vatter seine Tochter vor- wird solches als ein Kenn - Zeichen der angelobten Treue
dem 2 ssten Jahr nit ausgeheurarher/hingegen aber sich ei- von denen Tauff-Paten ihren Doten offcnrt und gefchen«
uige Gelegenheiten/sie zu verheurathen/ hervor gethan hät- cket / und bestehet solches gemeiniglich in Geld / bißweilen
ten / die Tochter/ nach Vermessung solcher Jahre/nicht al- auch in andern Sachen / silbern und güldenen Gesäßen /
lein um des Vatters Lonsen« nicht mehr anzuhalten ver- Löffeln / ?c. ja bey grossen Herren unterweilen m gantzen
bunden wäre/sondern auch/ wann sienach dieser Zeit ei- Provintzenzc. welchen Mißbrauch aber zuschencken/nebst
lien unkeuschen Wandel zu führen anfienge/sie dannoch denen darbeygehaltensnMahlzeiteit unter mittelbaren Un,
von dem Vatter in diesem Fall nicht enterbet werden kön- tertbanen / durch ObrigkeitlicheVerordnungen / eine ge-
te / wie zu lesen in I. 19. secz. aurk. L. äe inoff. 'Ieü»m. wiss: Maß gesehet worden / damit nicht die äusserste Ar«
zunÄ. !^ov. Ils. c.z,§.ii. Muth daraus erfolgen möge» viä. D .8imon. ä.Diip, csp. j',

§ 4 Und dieses Paten-Geld gehöret völlig denen Kindern/
^ 56. so daß die Eltern dasselbe zu ihrem Gebrauch nicht zu ver«

ykZ Gl hier von der Pflicht der Gevattern (von dermUr- wenden Macht haben/ ^!ä.c-»-p ?.i..2. äcf.xccl.272. zu
sprung zu sehen 0. 5imon. in pecul. äilp. äe pzrrini! , welchem Ende sie dann auch l'.m besserer Versicherung wil--

«üp. i.§. s ) gehandelt wird / davon ferner zu lesen 5ckilr. len / in ihrer Eltern Güter eine stillschweigende Pfand,
Inli. jur. Lan. 2. rir. 2. §. 24. Lc Larp^. t.. 2. ä-f. Lccl. schafft haben / wie zu lesen bey dem erst allcgilten Larpx.
271. als wollen wir I.) von denen Personen/so hierzu ge- I^ib.2.äe5. LccleL272. Lcin)urixpruä.wrens. ä-f. iz.p. 2.
schickt sind: 2. ) Von der Zahl derselben; und z. von dem c. 24. -kää. Lclulc. c. l. §. 24. in f.« O. üimon. in cir. Oiso.
so genannten Paten-Geld etwas wenigs melden. c. 5. h. 6.

Was die Person betrifft / sollen zu diesem Werck . Z. 14. 15.16. 17. Le 18.
fromme und ehrbare Leute / sie mögen minder - oder voll- U?As die Züchtigung der Kinder betrifft / ist zu wissen/
jahrig seyn / wann sie nur ein solches Alter und Verstand daß dieselbe nach der in l'-xru vorgestellter Maß
haben / daß sie dieses wichtige Werck begreiffeu können / höchst - nothig ftye / wann dieselbe nur in denen Vorgesetz-
gebraucht werden/ viä.czn.7. can.ios.Lcczn.izg, M. ten Schrancken bestehet; Zwar nach den alten Römischen
4. ä- (lonlecrsc. ^.ää. ^ovzn. I^ib. 4. conL 2- äe LoZnar. Rechten haben die Vatter / vermög der vätterlichen Ge«
lpirit. 5»ncKe2.i^ib.7.äi5p.6i.Lc8im<zn. ä.äisp. c.2.§. I. walt/das Recht des Lebensund des Todes über ihre Kin«
>Vää. ^rc. Zen. Lle^. 8ax. rir. 6. Sc t)rä. Lcclcs. 8-x. der gehabt / welches ihnen durch ein von Komulo gege-
LleA. ric. 6. § 6. Die unmündigen aber werden ausge- benes Gesetz/ davon ?lmzrcku5 'nKomulo zusehen / alss
schlössen/und verrichten solches an ihrer statt entweder ih- zugelassen worden/ v.I. n. in 5. ff. äe lib. üc pollk. I.s.
re Elrern oder Vormunder. 8c^ik. inff. /ur. Lsn.i.ib .2. ff. sä i^. I 'omp. äe p -rriciä. Lc I. ulr. L. äe ?. ?. und mit
rir.2. § 2z. Obaber dieses Werck diejeniqe/ welchegar dem Exempel des Vei-gimi, welcher seine Tochter VerZi-
«usier der Kirchm sind: Irem/ ob ein der Römischen Ca- , vermög dieses Rechtes / umgebracht / wie nicht

minder
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